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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 

 

Gemeinde Sulzfeld 
Rathausplatz 1, Telefon: 07269/78-0 
Internet: www.sulzfeld.de    E-Mail: info@sulzfeld.de 
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung: 

Bitte beachten: 
Zum Schutz von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch unserer 
Mitarbeiter ist das Rathaus nur nach vorheriger Terminverein-
barung geöffnet.  

 
Müllabfuhr 
Woche 03 
Dienstag, 19.01.2021 Wertstoff 80-240l + 660-1100l 
Mittwoch, 20.01.2021 Bioabfall 80-240l + 660l 
Woche 04 
Montag, 25.01.2021 Restmüll 60-240l + 1100l 
Mittwoch, 26.01.2021  Bioabfall 660 l 
Bitte beachten Sie unbedingt die geänderten Abfuhrtage der 
einzelnen Müllbehälter 
Ihr Abfallbehälter sollte am Abfuhrtag bereits um 6.00 Uhr gut 
sichtbar am Straßenrand stehen.  
Wir empfehlen daher, bereits am Vorabend den Behälter bereit-
zustellen. 
Fehlt Ihnen der Abfuhrkalender 2021 Sulzfeld können Sie die-
sen unter www.awb-landkreis-karlsruhe.de einsehen oder im 
Rathaus Zimmer 10 bei Frau Becker abholen. Wir bitten um 
kurze telefonische Voranmeldung unter Tel. 78-30 (vormittags)  

 
Wertstoffhof und Grünabfallsammelplatz 
Tel. 960 058 (während der Öffnungszeiten) 
Adresse: Neuhöfer Str. 57 
Mi.  13.00 - 17.00 Uhr (während der Sommerzeit bis 18.00 Uhr) 
Fr.  15.00 - 17.00 Uhr 
Sa.   8.00 - 15.00 Uhr  
Bitte beachten : 
Der Wertstoffhoff hat seit Januar 2021 auch freitags  
geöffnet! 
Annahme von Papier, Pappe, Kartonagen, Metalle, Altholz (nicht 
aus dem Außenbereich), Styropor (nur Verpackungsmaterial), 
verwertbarer Bauschutt (max. 50 Liter je Anlieferung), Elektro-
kleingeräte, Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Batterien, 
Kork 
Grünabfallsammelplatz: 
Annahme von holzigen, krautigen, und grasigen Grünabfällen.  
Hinweis: Eine Trennung der krautigen von den grasigen Abfäl-
len ist nicht notwendig! 

 

 
Abfallberatung Gemeinde (vormittags)       07269/78-30 
Biomüll-Hotline            0800 2 9820 40* 
oder: www.die-biotonne.de 
Containerdienst-Hotline     0800 2 9820 10* 
Privatkunden-Hotline     0800 2 9820 20* 
Sperrmüll-Hotline     0800 2 9820 30* 
*12 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend 
Reklamations-Hotline        0800 2 160 150 
oder: www.awb-landkreis-karlsruhe.de 

Altglasentsorgung 
- Festplatz Neuhöfer Straße 
- Zufahrt von Am Honigbaum zur Ravensburghalle 

 
Notdienste 
Wasserversorgung  0711/9732100 
Polizeiposten Sulzfeld, tagsüber  911300 
Sulzfeld Krankentransport (sitzend)  911091 
Stromversorgung EnBW Regionalzentrum Nordbaden:  
Zentrale Ettlingen 07243/180-0 
kostenfreie EnBW Störungsnummer Strom 0800 3629477 

Störungsstelle PŸUR ehemals PrimaCom 030/25777777 
Informationen zum Kabelanschluss  0341/42371999 
Kabelanschluss Störungsstelle   0341/42372000 
Netze Südwest Störungsnummer  0180 2056229 
                         Beratung  07243/3427-111 
Verbraucherzentrale, InfoTelefon  0180 5 50 59 99 
Mo. bis Do. 10 bis 18 Uhr und Fr. 10 bis 14 Uhr

 
Notrufnummern 
Polizei    110 
Feuerwehr     112 
DRK Rettungsdienst / Notarzt   112 

 
Augenärztlicher Notdienst 
zu erfragen über Tel.: 116 117 

 
Sperrhotline für den neuen Personalausweis 
Tel. 116 116 (Mo. - So. 0 - 24 Uhr) 
3,9 ct./Min. aus dem dt. Festnetz, auch aus dem Ausland erreich-
bar, maximal 42 ct./Min, aus dem Mobilfunknetz oder direkt bei 
ihrem Passamt. 

 
Kinderärztlicher Notdienst 
Kinderärztlicher Notfalldienst an Samstagen, Sonn- und Feierta-
gen von 8.00 – 22.00 Uhr in der Kinderklinik Heilbronn, Am Ge-
sundbrunnen. Nach 22.00 Uhr ist die Kinderärztliche Bereitschaft 
über die Telefon-Nr.: 116 117 zu erfragen.  

 
Allgemeinärztlicher Notfalldienst 
Landesweit gilt die einheitliche Rufnummer 116 117. Die Notfall-
praxis für Sulzfeld ist in der Rechbergklinik Bretten,  
Edisonstr. 10 untergebracht. Die Praxis ist für Rollstuhlfahrer ge-
eignet. Erreichbar in folgenden Zeiten: Werktage:  
Montag, Dienstag, 
Donnerstag, Freitag  19.00 Uhr bis 23.00 Uhr 
Mittwoch  13.00 Uhr bis 23.00 Uhr 
Samstag, Sonntag und an Feiertagen     8.00 Uhr bis 23.00 Uhr 
In lebensbedrohlichen Fällen wenden Sie sich bitte an die Ret-
tungsleitstelle unter 112. 

 
Zahnärztlicher Notdienst  
Städtisches Klinikum Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie,  
Moltkestr. 120, 76133 Karlsruhe, Tel.: 0721/9744233  
Notdienste täglich von 20:00 Uhr bis 8:00 Uhr des Folgetages. 
Darüber hinaus an Samstagen, Sonn- und Feiertagen in der Zeit 
von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr. 

 
Tierärztlicher Notdienst 
Am 16./17.01.2021 
Dr. Biniok, Vorstadtstr. 55, Kraichtal Gochsheim,  
Tel 07258/925450 
Notfälle bitte vorher telefonisch anmelden. 

 
Notdienst der Apotheken (www.lak-bw.de) 
Donnerstag, 14.01.2021 
Brunnen-Apotheke Leingarten, Heilbronner Str. 60,  
Tel.: 07131 - 9 06 70 
Markgrafen-Apotheke Kraichtal, Untere Hofstadt 1,  
Tel.: 07250 - 88 11 
Freitag, 15.01.2021 
Burg-Apotheke Sulzfeld, Gartenstr. 12, Tel.: 07269 - 2 92 
Samstag, 16.01.2021 
Schäfer-Apotheke Eppingen, Brettener Str. 34,  
Tel.: 07262 - 43 93 
Sonntag, 17.01.2021 
Kraichtal-Apotheke Menzingen, Bahnhofstr. 26,  
Tel.: 07250 - 70 24 
Leintal-Apotheke Leingarten, Eppinger Str. 20,  
Tel.: 07131 - 90 20 90 
Montag, 18.01.2021 
Hubertus-Apotheke Kürnbach; Kronenstr. 7;  
Tel.: 07258 - 9 23 76 

http://www.sulzfeld.de/
http://www.awb-landkreis-karlsruhe.de/
http://www.awb-landkreis-karlsruhe.de/
http://www.lak-bw.de/


Dienstag, 19.01.2021 
Stromberg-Apotheke Zaberfeld; Weilerer Str. 6;  
Tel.: 07046 - 93 01 23 
Mittwoch, 20.01.2021 
Rosen-Apotheke Eppingen; Brettener Str. 36; Tel.: 07262 - 18 58 

-Änderungen vorbehalten-
 

 
Mo.- Fr.:  09: 30 Uhr - 12:30 Uhr 

Di. -Fr.:  15: 30 Uhr - 17.30 Uhr 
Samstag:  09:30 Uhr - 

12:00 Uhr 
 

Hier darf JEDER einkaufen! 
Weißhoferstr.54, 75015 Bretten 
Tel. 07252/ 9664237 
E-Mail : w54@diakonie-laka.de 
Spendenannahme von Kleider- und Haushaltwaren, Schuhe, 
Bücher, Wäsche, Spielzeug und vieles mehr. Spendenabholung 
möglich. 
Spendenannahme: 
11.01.-.31.01.2021 Montag- Freitag:  10-16 Uhr,  
Besuchen Sie uns bitte auf facebook :  
W54- Gebrauchtes bringen oder kaufen 

 
www.diakoniestation-suedlicher-kraichgau.de 
Kronenstr. 1, 75056 Sulzfeld 
Telefon: 07269-91 96-0 /  

In Notfällen: 0162/255 89 90 
Pflegedienstleiterin: Heike Schwarz 
(Beratung nach Vereinbarung, auch zu-
hause) Bürozeiten: Mo.-Fr. 7.30 – 12.00 Uhr 
Folgende Leistungen bieten wir Ihnen an: 
 Häusliche Krankenpflege (auch am Wo-
chenende) 

 Rund um die Uhr Rufbereitschaft 
 Hausnotruf 
 Betreutes Wohnen 
 Nutzung des Pflegebads auch für Gäste 
 Tagespflege (kostenloser Schnuppertag möglich) 
 Hauswirtschaftliche Versorgung 
 Demenzbetreuung durch geschulte Helferinnen  

zuhause 
 Anerkannte Stelle für den Bundesfreiwilligendienst 

 
Familienpflege der  
Evangelischen Sozialstation Eppingen 
Wenn Mama krank wird, kommt die Familienpflegerin und hilft. 
Weitere Informationen unter Tel. 07262-252 3021 

 
Familien- und Betriebshilfe 
Pro Care e.V. Partner für Haushalt, Familie und 
Betrieb  
vermittelt in Notsituationen Familien- oder Dorfhelferinnen und  
Idw. Betriebshelfer, Tel: 07261/925411  

 
Sprechstunde Revierförster Deschner 
Rufnummer: 07045-43 311, Fax 43 350 
(nur donnerstags von 16.00-18.00 Uhr) 
E-Mail: Michael.Deschner@landratsamt-karlsruhe.de 

Sprechstunde: donnerstags von 16.00-18.00 Uhr.  
Bis März 2021 wöchentlich im Rathaus Oberderdingen, Zi. 311. 
In dringenden Fällen außerhalb der Sprechstunde wenden Sie 
sich bitte an Tel. 07269-7824 oder per E-Mail: a.tzschach@sulz-

feld.de. 

Tageselternverein Bruchsal  
Landkreis Karlsruhe Nord e.V.  
To Do für 2021: Neue Wege gehen - Ihr Weg 
zur qualifizierten Tagespflegeperson 
2021 bietet der Tageselternverein Bruchsal 

drei Kurse zur Qualifizierung zur Tagespflegeperson an. Tages-
pflegepersonen betreuen Kinder im Alter von 0 – 14 Jahren im 
eigenen Haushalt, im Haushalt der Eltern oder in anderen geeig-
neten Räumen. Sowohl auf dem Weg zur Tagespflegeperson als 
auch während der Tätigkeit werden die Teilnehmer*innen fortlau-
fend durch eine sozialpädagogische Fachkraft begleitet.  
Weitere Informationen zum Ablauf und den Inhalten der Qualifi-
zierung sowie zur Tätigkeit als Tagespflegeperson erhalten Sie 
telefonisch von Ihrer Ansprechpartnerin der Gemeinde! 
Ihr Ansprechpartner für Fragen bzgl. Kindertagespflege und Ta-
geseltern in der Gemeinde ist Frau Peschel, 
Telefon-Nr.: 0152 09306760 oder  07251 981 987-1   
Email: i.peschel@tev-bruchsal.de 
Derzeit finden keine Sprechstunden statt! Beratungen kön-
nen gerne telefonisch stattfinden. 

 
Nachbarschaftshilfe 
Einsatzleiterin: Anette Gablenz, Tel. 6000 oder 0151/50539247, 
vormittags: Tel. 919653 

 
Fachstelle Sucht Karlsruhe/Bruchsal 
des Baden-Württembergischen Landesverbandes für 
Prävention und Rehabilitation GmbH (bwlv) 
Fachstelle Sucht bwlv Bruchsal, Hildastr.1, 76646 Bruchsal 
Tel: 07251/9323840, Email: fs-bruchsal@bw-lv.de 
Öffnungszeiten:  
Vormittags:           MO. DI. FR  09:00 bis 12:00 Uhr 

 DO  09:00 bis 13:00 Uhr 
Nachmittags:          MO 14:00 bis 18:00 Uhr 

DI - DO 14:00 bis 16:30 Uhr 
Offene Drogensprechstunde:    MO 15:30 bis 18:00 Uhr 

 DO 10:00 bis 12:30 Uhr 

Rat und Hilfe im Landkreis Karlsruhe 
Wichtige Telefonnummern – Tag und Nacht erreichbar:  
Telefonseelsorge   0800/1110 111 oder 0800/1110 222 
(rund um die Uhr kostenfrei) 
Opfernotruf                01803/ 343 434 
Frauen-Notruf für vergewaltigte und  
misshandelte Frauen      Tel.: 0721/691 099

 
FEIERN I TAGEN I KOCHEN 
In der Location mit einmaligem historischen 
Flair: Bürgerbahnhof Sulzfeld  
Zwei Räume (für 58 und 30 Personen) | Flexible 
Gestaltung möglich: z.B. nur Räume oder 

Restaurantservice | Kompetente Beratung | Hochwertige 
Vollausstattung | Komplette Küche | Soundanlage uvm. 
NEU: Optimale Raumakustik | Klimaanlage | Zugang und WC 
barrierefrei  
Schenken Sie Ihren Gästen eine besondere Erinnerung im 
echten Bahnhofsstil. 
Kontakt: 07269-911130 (Mo-Do. 8:00-15:00, Fr. 8:00-13:00) I 
buergerbahnhof@gmail.com I www.buergerbahnhof-sulzfeld.de 
(über das Kontaktformular)  

 

 
Datum Veranstalter Veranstaltung Ort Uhrzeit 

Di. 19.01. Gemeinde Sitzung des Gemeinderats Ravensburghalle 18.30 

Mi. 20.01. DRK-Ortsverein Blutspendetermin Ravensburghalle 14.30 

Do. 28.01. Gemeinde Lesung Online über 
webex Bücherei 

16.00 – 
17.30 

Di. 28.01. Gemeinde Workshop „Kommune Zukunft“  online-Veranstaltung 17.30 – 
21.30 

mailto:w54@diakonie-laka.de
http://www.diakoniestation-suedlicher-kraichgau.de/
tel:07045-43%20311
tel:43%20350
x-apple-data-detectors://1/
mailto:Michael.Deschner@landratsamt-karlsruhe.de
x-apple-data-detectors://4/
mailto:a.tzschach@sulzfeld.de
mailto:a.tzschach@sulzfeld.de
mailto:buergerbahnhof@gmail.com


Allen Jubilaren gratulieren wir ganz herzlich und wünschen 
Gesundheit und Wohlergehen. Glückwünsche auch an all 
diejenigen, die im Mitteilungsblatt nicht genannt werden 
möchten. 
Aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung können leider 
keine Gratulationsbesuche bei Alters- und Ehejubilaren von 
Bürgermeisterin Pfründer bzw. ihrer Stellvertreter erfolgen. 
Wir bedauern dies sehr, bitten aber um Verständnis für diese 
Maßnahme. Bleiben Sie gesund! 

 
 

Standesamtliche Mitteilungen 
 

Geburt: 
Am 16.12.2020 Melek Şenel 
Eltern: Fatih und Serpil Şenel, geb. çingi, Hintere Str. 51 

 
 

Fundamt 
 

- 2 Handys 
Der Fundgegenstand kann vom rechtmäßigen Eigentümer nach 
telefonischer Rücksprache abgeholt werden. 
 
 
 
 
Sprechstunde der Bürgermeisterin  
auch telefonisch oder digital 
 
Die Anliegen der Bürger sind uns sehr 
wichtig.  
Deshalb möchte ich Sie zu meiner 
Sprechstunde am 01.02.2021 von 17 
bis 18 Uhr im Rathaus herzlich einladen. 
Fragen und Anliegen können bei der of-
fenen Sprechstunde persönlich vorge-
tragen werden. Der derzeitigen Situa-
tion geschuldet, können auch Telefon-
termine oder digitale Termine vereinbart 
werden.  
Hierfür wenden Sie sich bitte an Frau 
Hecker, Tel:7825. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Verwaltung informiert 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
 
 
das Sozialministerium hat uns informiert, dass die Kreisimpfzen-
tren KIZ am 22.01.2021 - nicht wie ursprünglich geplant am 
15.01.2021 - ihren Betrieb aufnehmen sollen. Grund hierfür sind 
die Impfstofflieferungen durch den Bund. Das Land erwartet am 
19.01.2021 die nächste Impfstoff-Lieferung, jedes KIZ kann dar-
aus mit 975 Impfdosen beliefert werden.   
Die Termine für Impfungen in den KIZ können frühestens ab 
19.01.2021 über die Hotline „116 117“ oder online über 
www.impfterminservice.de vereinbart werden. Dies liegt jedoch 

nicht in unseren Händen und kann landkreisseitig auch nicht be-
schleunigt werden. Wir werden berichten, sobald der tatsächli-
che Betrieb geplant ist. 
 
In der Gemeinderatssitzung am Dienstag berät das Gremium 
u.a. über die Betriebskosten unserer Kindergärten. Von den El-
tern werden aktuell ca. 15 Prozent der Kosten mittels Gebühren 
gedeckt, die übrigen Kosten sind steuerfinanziert.  

 
Im kommunalen Kindergarten wurde nun die Möblierung der Kü-
che erweitert und bietet mehr Staufläche. Hier wird eine Ganz-
tagsgruppe mit täglich warmen Mittagessen versorgt. Im evan-
gelischen Kindergarten gibt es ebenfalls eine Ganztagsgruppe, 
eine neue Gruppe wird ab März 2021 in Betrieb gehen. Die 
Räumlichkeiten wurden dazu 2020 erweitert. 

 
Rund 200 Teilnehmer machen bei den ersten Sulzfelder Sport-
wochen passend zu unserem Motto „Sulzfeld bewegt sich!“ mit. 
Das Projekt ist das erste dieser Art in Baden-Württemberg: kos-
tenfrei, unter Beteiligung von verschiedenen Vereinen und 
Übungsleitern, vielfältig und offen für alle. Das SWR Fernsehen 
hat deshalb in einer Sendung berichtet, welche man auch auf 
unserer neuen Homepage abrufen kann. 
 
Am Dienstag fand der zweite Workshop „Zukunft Kommune“ mit 
den Schwerpunkten Ortsbild, Weinbau und Wohnen digital statt. 
Knapp 40 Teilnehmer waren online dabei. Die Ergebnisse beider 
Workshops fließen nun in die Abschlussveranstaltung am Don-
nerstag, 28. Januar 2021, 17.30 Uhr ein. Hierzu herzliche Einla-
dung! Anmeldung wieder im Rathaus, Tel. 97269/7825. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre 

 
 
 

Sarina Pfründer 
Bürgermeisterin 
 

http://www.impfterminservice.de/


JAHRESRÜCKBLICK 2020 

 

Zahlen aus der Arbeit des Gemeinderates und der Verwaltung 
(Stand: 31.12.2020; Zahlen des Vorjahres sind in Klammern angegeben) 

 
 

 
I. Gemeinderatsarbeit 

Der Gemeinderat und seine Ausschüsse traten 2020 zu folgenden Sitzungen zusammen: 
 13 (16) Gemeinderatssitzungen, 

davon 13 (16) öffentliche Sitzungen und 13 (14) nicht öffentliche Sitzungen 
  - (1) Klausurtagungen bzw. Klausurabende 
 1 (2) Sitzungen des Partnerschaftsausschusses 
 2 (2) Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses 
   -(1) Gemeinsame Sitzung mit der Evang. Kirchengemeinde 

Beraten wurden 126 (134) Tagesordnungspunkte in öffentlicher sowie 38 (48) Tagesordnungspunkte in nicht-öffentli-
cher Sitzung. 
 
 
II. Personenstandstatistik 
 

 Geburten Eheschließungen Sterbefälle 

Insgesamt 

 
48 = 0,98% 

(40 = 0,82%) 
 

 
24 = 0,49% 

(32 = 0,66%) 
 

 
54 = 1,10% 

(60 = 1,24%) 
 

beim hiesigen Standesamt 
beurkundet 

0 
(1) 

29* 
(38)* 

30 
(31) 

*Viele auswärtige Paare heiraten auf der Ravensburg standesamtlich. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Entwicklung der Geburten/Sterbefälle seit 1990 



III. Einwohnermeldeamt 
 
 
Ausführungen zur Einwohnerzahl und zur Personenstandstatistik 2020 
 
Mit 4921 (4839) Einwohnern zum 31.12.2020 ist die Bevölkerungszahl der Gemeinde Sulzfeld leicht gestiegen. Positiv 
hervorzuheben ist die Zahl der Neugeborenen mit 48 Kindern. Eine Geburtenzahl in dieser Höhe konnte zuletzt im Jahr 
2003 verzeichnet werden. Gleichzeitig ist die Zahl der Sterbefälle von 60 auf 54 leicht zurückgegangen. Nicht zuletzt 
aufgrund der höheren Geburtenzahl und der verringerten Sterbefälle ist bei der Bevölkerungsentwicklung (Geburten/To-
desfälle) lediglich ein leichter Rückgang von 7 Personen zu verzeichnen. Stellt man diesem Rückgang den gleichen 
Zuwachs der Einwohnerzahlen insgesamt gegenüber, muss konstatiert werden, dass 2020 wesentlich mehr Einwohner 
nach Sulzfeld zu- als weggezogen sind. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der ausländischen Staatsangehörigen von 
703 auf 749 Personen angestiegen. Der Anteil der ausländischen Bevölkerung ist von 14,5% auf 15,2% gestiegen. 
Insgesamt leben in Sulzfeld damit Menschen aus 50 Nationen. Die meisten Menschen mit ausländischer Staatsange-
hörigkeit kommen nach wie vor aus der Türkei mit 202 Personen. Dahinter rangieren Kroatien (77), Griechenland (61), 
Rumänien (58), Ungarn (43), Syrien (34) und Italien (31). Den größten Personenkreis aus den Flüchtlingsländern stellt 
Syrien (34), gefolgt von Nigeria (22), Afghanistan (19) und Irak (14).  
 
 
 
 
 
 
Einwohnerzahlen 
 
  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Einwohner 
insgesamt 4.921 4.839 4.829 4.862 4.850 4.793 4.694 4.670 4.604 4.610 4.645 4.629 4.667 

davon weiblich 2.445 2.401 2.389 2.378 2.405 2.374 2.335 2.468 2.310 2.323 2.318 2.304 2.319 
Anteil 49,7% 49,6% 49,5% 48,9% 49,6% 49,5% 49,7% 52,8% 50,2% 50,4% 49,9% 49,8% 49,7% 

Ausländer 749 703 705 731 710 646 554 509 497 475 503 486 500 
Anteil 15,2% 14,5% 14,6% 15,3% 14,6% 13,5% 11,8% 10,9% 10,8% 10,3% 10,8% 10,5% 10,7% 
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Entwicklung der Bevölkerung seit 1990 



Auflistung der ausländischen Staatsangehörigen 
Staat 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
Afganistan 19 15 16 16 41 17 - - - - - - - 
Aserbaidschan 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 
Bolivien 1 - - - - - - - - - - - - 
Bosnien 3 4 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3 4 
Brasilien 2 3 1 1 1 2 2 3 4 4 3 2 2 
Bulgarien 20 13 17 8 8 7 8 6 8 5 - 2 1 
Chile 1 - - - - - - - - - - - - 
China 4 5 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 1 
Estland 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 - 
Frankreich 6 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 6 4 
Gambia 5 7 10 21 22 1 - - - - - - - 
Griechenland 61 68 68 70 67 65 67 69 70 74 75 78 77 
Großbritannien 3 3 3 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 
Guinea 2 - 1 2 - - -             
Indien 2 2 1 1 2 2 - - - - 1 1 1 
Irak 14 9 1 7 22 16 1 3 3 1 1 1 1 
Iran 4 6 0 1 3 1 1 1 - - - - - 
Italien 31 36 33 29 29 30 32 27 31 24 26 28 27 
Kamerun 6 7 9 10 4 4 1 - - - - - - 
Kanada 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 
Kasachstan 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
Kirgisistan - - - 3 3 3 3 3 - - - - - 
Kosovo 8 8 9 8 8 9 10 4 5 4 4 4 4 
Kroatien 77 80 74 72 66 66 60 54 51 57 55 54 60 
Lettland 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 
Litauen 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Mali 1 1 1 - - - - - - - - - - 
Marokko - 2 2 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 
Mazedonien 11 10 7 6 6 6 6 5 4 4 4 4 8 
Mexiko 1 - - - - - - - - - - - - 
Montenegro 1 - - - - - - - - - - - - 
Neuseeland 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Niederlande - 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 - - 
Nigeria 22 6 10 5 - 1 - - - - - - - 
Österreich 6 9 9 6 3 2 - - - - 1 1 2 
Pakistan - 3 8 5 4 4 5 1 2 2 1 1 1 
Philippinen - 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 
Polen 31 27 32 30 29 28 21 9 11 7 6 7 8 
Portugal 10 1 4 4 3 6 6 4 4 4 4 1 1 
Rumänien 58 51 55 84 50 48 35 24 17 16 17 17 16 
Russland 9 7 7 6 5 5 8 6 6 7 6 10 11 
Schweden 1 1 - - - - - - - - - - - 
Schweiz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Serbien 10 12 15 16 17 18 19 23 26 21 23 20 20 
Slowakei 1 4 5 4 2 1 1 1 2 1 1 2 2 
Somalia 1 - - - - - - - - - - - - 
Spanien 7 8 8 12 12 12 11 10 5 2 2 2 2 
Sri Lanka 3 1 1 2 2 4 - - - - - - - 
Syrien 34 31 33 38 41 27 - - - - - - - 
Thailand 3 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 
Togo 6 - - 1 2 2 - - - - - - - 
Tschechien - 3 2 2 2 - - - - - 2 2 2 
Tunesien 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 
Türkei 202 188 181 185 186 189 195 199 201 195 203 208 219 
Ungarn 43 39 36 32 27 25 19 11 6 4 25 3 1 
USA 1 1 2 2 1 1 0 1 1 3 3 2 3 

 

Ausstellung und Bearbeitung von … 
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Einzelpassanträge 113 230 243 211 189 180 136 170 230 216 205 184 193 
Vorläufige Reisepässe 1 4 4 1 2 2 6 3 9 2 4 3 7 
Personalausweisanträge 552 499 490 356 367 384 354 324 653 719 665 641 530 
vorl. Personalausweise 26 35 33 19 38 39 20 12 30 27 30 34 41 
Kinderreisepässe 58 70 58 37 70 58 47 34 42 58 48 45 70 
Führungszeugnisanträge 172 183 189 199 233 135 131 118 141 117 109 125 84 
Führerscheinanträge 164 186 168 159 146 155 163 150 137 160 163 159 154 
Fischereischeine 12 16 15 17 28 10 14 13 13 11 12 16 23 



 
IV. Gewerbeamt 

 

Gewerbeanzeigen 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Insgesamt 105 102 55 75 52 67 50 171 85 84 87 91 81 

- Anmeldungen 54 45 28 33 25 38 23 69 27 39 44 42 42 

- Abmeldungen 38 44 19 30 22 26 17 78 41 40 28 41 29 

- Ummeldungen 13 13 8 12 5 3 10 24 17 5 15 8 10 

 
 

V. Bauamt 

Baugesuche 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Insgesamt 44 40 26 59 31 33 31 36 30 29 37 31 27 

- Wohnhausneubau-
ten 

11 20 11 28 8 12 7 11 10 10 14 7 9 

- Schaffung von 
Wohnraum 
 im Bestand 

14 8 4 3 7 2 4             

- Sonst. Bauvorha-
ben 

19 12 11 28 15 20 20 25 20 19 23 24 18 

 
 

VI. Grundbuchamt/Grundbucheinsichtsstelle ab 2015 

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Kostenpflichtige 
Geschäftsvorfälle 

95 106 151 143 148 101 456 619 560 637 594 848 650 

 
 

VII. Wasserversorgung 

Jahr 
Förderung Eigenwas-

ser 
Bezug BWV Abgabe Mühlbach Verbrauch Sulzfeld 

2020 145.008 168.376 68.750 244.634 
2019 133.335 152.662 63.150 222.847 
2018 142.798 172.443 66.889 248.532 
2017 128.502 153.539 60.934 221.107 
2016 131.146 156.444 61.660 225.930 
2015 133.366 159.806 65.165 228.007 
2014 124.946 150.655 59.780 215.821 
2013 112.994 146.656 47.266 212.384 
2012 118.362 153.409 52.870 218.901 
2011 121.507 161.879 52.791 230.595 
2010 101.652 164.399 28.568 237.483 
2009 176.560 125.538 41.692 260.406 
2008 125.416 140.021 42.930 222.507 
2007 231.619 115.572 56.239 290.952 
2006 197.160 159.048 58.240 297.968 
2005 195.346 147.167 59.463 283.050 
2004 199.904 148.296 60.232 292.105 
2003 213.022 137.568 69.761 272.375 
2002 209.984 149.212 59.433 293.945 
2001 195.480 130.513 62.873 258.593 
2000 193.248 130.053 61.562 257.396 
1999 212.864 150.896 59.189 299.144 
1998 212.562 149.291 60.846 295.929 
1997 200.072 136.278 57.547 269.972 
1996 189.056 131.650 56.279 260.223 
1995 193.423 123.790 59.660 250.480 
1994 193.613 137.379 60.510 270.482 
1990 237.850 158.601 85.847 310.604 

 (Zahlen in cbm) 

 



Öffentliche Bekanntmachung 
 

4. Änderung des Flächennutzungsplanes  
für die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Sulzfeld – Zaisenhausen 

 
Das Landratsamt Karlsruhe hat die vom Gemeinsamen Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Sulzfeld/Zaisenhau-
sen am 29.09.2020 in öffentlicher Sitzung beschlossene 4. Änderung des Flächennutzungsplans mit Bescheid vom 05.01.2021 auf-
grund von § 6 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt.  
 
Die Lage der Änderungen auf der Gemarkung Sulzfeld sind in nachfolgendem FN-Planauszug dargestellt und werden in den Ab-
schnitten 2a – 2g wie folgt näher erläutert: 
 
2a) Änderung der Ausweisung eines Grünbereiches 
2b) Änderung von Grünflächen im Mischgebiet im Bereich des Bauhofes/Festplatz für 
den Wertstoffhof/Grünabfallsammelplatz in der Neuhöfer Straße 
2c) Arrondierung des GE „Strichen – Brechen“ im Bereich des Parkplatzes der Firma 
E.G.O. 
2d) Reduzierung der Ausweisung der Fläche im Bereich des Friedhofes 
2e) Darstellung der Aussiedlerhöfe im Gewann „Zwischen Michenfeld“ 
2f) Nachrichtliche Übernahme des Bebauungsplanes „An der Murr“ 
2g) Abrundung des Sondergebietes „Schießsport“ 
 

 
 
 
Die Lage der Änderungen auf der Gemarkung Zaisenhausen sind in nachfolgendem FN-Planauszug dargestellt und werden in den 
Abschnitten 3a – 3c näher erläutert. 
 
3a.) Ausweisung einer Fläche für den Wertstoffhof und den Grünabfallsammelplatz 
3b) Ausweisung eines Teils des Grundstücks, Flst.-Nr. 14413, als Dorfgebietsfläche 
3c) Änderung der Ausweisung des Grundstücks, Flst.-Nr.: 4382, von Baufläche in 
Grünfläche 
 



 
 
 
Die 4. Änderung des Flächennutzungsplans wird mit dieser Bekanntmachung gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wirksam. 
 
Die Flächennutzungsplanänderung kann einschließlich der Begründung mit Umweltbericht und der zusammenfassenden Erklärung 
in den Rathäusern der Gemeinde Sulzfeld (Rathausplatz 1, 75056 Sulzfeld) und Zaisenhausen (Hauptstraße 97, 75059 Zaisenhau-
sen) während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jedermann kann die Flächennutzungsplanänderung, die Begründung 
und die zusammenfassende Erklärung nach § 6 a Abs. 1 BauGB einsehen und über ihren Inhalt Auskunft verlangen (vgl. § 6 Abs. 5 
BauGB). 
Der wirksame Flächennutzungsplan mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung sind zusätzlich im Internet unter 
der Internet-Adresse: www.sulzfeld.de sowie im zentralen Internetportal des Landes Baden-Württemberg eingestellt. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1–3 des BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans oder aber ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des 
Abwägungsvorgangs nur beachtlich werden, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Rechtsvorschriften oder den Mangel des Abwä-
gungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen. 
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 und 5 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO): 
 
Nach § 4 Abs. 4 und 5 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) gilt die Flächennutzungsplanänderung, sofern sie unter 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO ergangenen Bestimmungen zu Stande 
gekommen sind, ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn  
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift ge-
genüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch geltend 
gemacht worden ist. 
 
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen. 
 
 
Sulzfeld, den 12.01.2021 
 
 
gez. Sarina Pfründer          gez. Cathrin Wöhrle 
Vorsitzende            stellvertretende Vorsitzende  
 
 
 

http://www.sulzfeld.de/


Neubaugebiet Kürnbacher Weg II, Abschnitt B – 
Einzelhausplätze  
 
Verfahren zur Vergabe der Bauplätzen – Start am 
18.01.2021 
 
Mit der Erschließung des Baugebiets soll Anfang 2021 begonnen 
werden. Private Häuslesbauer haben dann ab 2022 Möglichkeit, 
den Traum vom eigenen Haus sich zu erfüllen. 
Daher startet die Gemeinde ab dem 18. Januar 2021 die Ver-
marktung der insgesamt 20 kommunalen Plätze. Hinzu kommen 
2 Plätze im Quartier Königstraße/Hintere Straße. 
 
17 Plätze für Ein- und Zweifamilienhäuser/Doppelhäuser 
Bauplätze im Baugebiet „Kürnbacher Weg II-B“ werden nach 
dem Beschluss des Gemeinderats vom 26.11.2019 zum Kauf-
preis von 240 €/m² zzgl. Hausanschlusskosten veräußert.  
 
Die Bewerbungsfrist beginnt am Montag, den 18.01.2021 um 
8:00 Uhr und endet am Freitag, den 29.01.2021 um 12.00 Uhr. 
Die Interessensbekundung muss bei der Gemeinde innerhalb 
dieser Frist postalisch oder per Mail eingehen. Früher und später 
eingehende Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden! 
 
Die Vergabe erfolgt nach dem Windhund-Prinzip: Die Rangord-
nung auf der Vormerkliste erfolgt nach Eingang der Bewerbung. 
Die Interessenten können sich wie folgt bewerben:  
- per Mail (E-Mails, die vor Beginn der Bewerbungsfrist ver-

sendet werden, werden nicht berücksichtigt) 
- persönliche Abgabe der Bewerbung im Bauamt ist zu den 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung möglich. 
Mo - Fr.: 8 - 12 Uhr  
Mo: 14 - 18 Uhr  
Di - Do: 13.30 - 16 Uhr 

- per Einwurf im Briefkasten der Gemeinde Sulzfeld, Rat-
hauspatz 1, 75056 Sulzfeld. Als Eingang per Einwurf gilt 
immer der jeweilige Tag, 16:00 Uhr.  

Alle Bewerbungen, die ab freitags, 12:00 Uhr eingehen, gelten 
als montags eingegangen.   
Jeweils um 16 Uhr des Tages bzw. freitags um 12 Uhr wird per 
Los über die Reihenfolge der Bewerbung des jeweiligen Tages 
entschieden. 
 
Folgende Angaben muss die Bewerbung beinhalten: Name, An-
schrift, Mailadresse, Telefon, Wunschgröße des Bauplatzes, ge-
plantes Vorhaben, Anzahl der Nutzer. 
Mehrfachbewerbungen bzw. Bewerbungen von Personen in 
Ehen oder „eheänlichen“ Partnerschaften können nur 1-fach be-
rücksichtigt werden. 
Selbstverständlich können sich Personen, die schon im Kürnba-
cher Weg II-A einen Bauplatz erworben haben,  
nicht erneut auf einen Bauplatz in Abschnitt B bewerben.  
 
Der Eingang der Bewerbung wird von der Gemeindeverwaltung 
per E-Mail bestätigt. 
Nach Ablauf der Bewerberfrist werden alle eingetragenen Perso-
nen auf der Interessentenliste per Brief über den Beginn der Ver-
marktung informiert. 
 
Um die Arbeitsfähigkeit des Bauamtes zu gewährleisten bitten 
wir von zusätzlichen Anfragen oder verfrühten Bewerbungen ab-
zusehen.  
 
Zuteilung 
Der Verkauf der Baugrundstücke erfolgt nach der Reihenfolge in 
der Bewerberliste, die von der Gemeindeverwaltung geführt wird. 
Die Reihenfolge richtet sich nach dem Datum, zu dem die Be-
werbung bei der Gemeinde eingegangen ist (Windhund-Prinzip). 
Die Reihenfolge wird tageweise ausgelost. Das heißt, dass erst-
mals am 18.01.2021 um 16 Uhr alle Bewerbungen in einen Topf 
kommen, die an diesem Tag ab 8 Uhr (und nicht vorher!) einge-
gangen sind. Um 16 Uhr wird die Reihenfolge der Bewerbungen 
ausgelost. Das selbe an den folgenden Tagen bis zum 
29.01.2021. 
Der Bewerber hat nach Erhalt der Unterlagen/Bauplatzinfos der 
Gemeinde die Möglichkeit seinen Wunschplatz reservieren zu 
lassen. Hierzu ist eine Rückmeldung innerhalb 8 Kalendertagen 
notwendig. Erfolgt keine Rückmeldung, wird er von der Bewer-
berliste gestrichen. Die Unterlagen gehen nach der Reihenfolge 
zu. Zuerst erhält der Bewerber auf Platz 1 die Unterlagen und 

kann sich damit einen Bauplatz frei auswählen, danach Platz 2 
usw. Dies heißt, dass das Verfahren mehrere Monate in An-
spruch nehmen wird, bis alle 17 Plätze vergeben sind. 
Die Reservierung des Bauplatzes ist für 1 Monat möglich. Inner-
halb dieser Zeit muss der Kaufvertrag geschlossen werden. 
Lehnt ein Bewerber den Kauf eines Baugrundstücks ab, wird er 
von der Bewerberliste gestrichen. Fällt ein Bewerber raus, rü-
cken die im Rang nachfolgenden Bewerber in der Bewerberliste 
auf und werden entsprechend der neuen Platzziffer auf der Be-
werberliste bei der Zuteilung berücksichtigt.  
 

 
 
- orange gekennzeichnet Flächen sind Bauplätze der Ge-

meinde 
 

 
 
 
3 Plätze für Mehrfamilienhäuser bis 4 Wohnein-
heiten Kürnbacher Straße und  
2 Plätze für Mehrfamilienhäuser mit 5 Wohnein-
heiten Quartier Königstraße/Hintere Straße 
 
Bauplätze für Mehrfamilienhäuser entlang der Kürnbacher 
Straße im Baugebiet „Kürnbacher Weg II-B“ werden nach dem 
Beschluss des Gemeinderats vom 16.12.2020 zum Kaufpreis 
von 260 €/m² zzgl. Hausanschlusskosten veräußert.  
Der Kaufpreis der Grundstücke Hintere Straße wird nach Ge-
meinderatssitzung am 19.01.2021 öffentlich bekannt gegeben. 

Die Bewerbungsfrist beginnt am Montag, den 18.01.2021 um 
8:00 Uhr und endet am Freitag, den 29.01.2021 um 12.00 Uhr.  

Die Interessensbekundung muss bei der Gemeinde innerhalb 
dieser Frist postalisch oder per Mail eingehen. Früher und später 
eingehende Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden! 
Folgende Angaben muss die Bewerbung beinhalten: Name, An-
schrift, Mailadresse, Telefon, Wunschgröße des Bauplatzes, ge-
plantes Vorhaben, Anzahl der Nutzer. 
Der Eingang der Bewerbung wird von der Gemeindeverwaltung 
per E-Mail bestätigt. 
 
Nach Ablauf der Bewerberfrist werden alle eingetragenen Perso-
nen auf der Interessentenliste per Brief über den Beginn der Ver-
marktung informiert. 
 
 
Zuteilung 
Es ist beabsichtigt nach einem Öffentlichen Bewerbungsverfah-
ren die Bauplätze für die Bebauung von Mehrfamilienhäusern 
entlang der Kürnbacher Straße/Goethestraße sowie Königs-
traße/Hintere Straße zu vergeben.  



Kürnbacher Straße / Goethestraße: 
Die Gemeinde wird die Grundstücke an den Bewerber veräu-
ßern, der das geeignetste Konzept anbietet. Diese Entscheidung 
trifft der Gemeinderat. 
Die Teilnehmer werden aufgefordert, eine architektonische und 
städtebauliche Planung vorzulegen, die dem Bebauungsplan 
entspricht.  
Nach Ende der Bewerbungsfrist erhalten alle Bewerber Infos 
zum Ablauf der Konzeptabgabe Das Konzept muss innerhalb 6 
Wochen nach Erhalt der Unterlagen bei der Gemeinde, also vo-
raussichtlich bis Mitte März 2021 eingehen. 
 
 

 
 
Kürnbacher Weg II-B_Bauplätze Mehrfamilienhäuser  
(4 Wohneinheiten) 
-orange markierte Flächen, sind Bauplätze der Gemeinde 
 
 
 
Quartier Königstraße/Hintere Straße: 
Die Grundstücke werden an den Bewerber veräußert, der das 
geeignetste Konzept anbietet. 
Diese Entscheidung trifft der Gemeinderat. 
Dem Quartier Königstraße/Hintere Straße liegt kein B-Plan zu-
grunde. Gemäß §34 BauGB müssen sich die Gebäude in Art und 
Nutzen in die bestehende Umgebung einfügen.  
Hierfür wurden bauliche Richtlinien zur Bebauung der beiden 
Grundstücke ermittelt. 
Nach Ende der Bewerbungsfrist erhalten die Bewerber diese 
baulichen Richtlinien um ein Planungskonzept erstellen zu kön-
nen. 
Das Konzept muss innerhalb 6 Wochen nach Erhalt der Unterla-
gen bei der Gemeinde, also voraussichtlich bis Mitte März 2021 
eingehen. 
 

 
 
 
 

 
Quartier Königstraße / Hintere Straße; Bauplätze Mehrfamilien-
häuser (5 Wohneinheiten) 
 

Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Am Dienstag, 19.01.2021 findet um 18.30 Uhr in der Ravens-
burghalle eine Gemeinderatssitzung statt, zu der die Bevölke-
rung herzlich eingeladen wird.  
 
Öffentlicher Teil:  
1.      Einwohnerfragestunde 
2.      Kindergärten; Betriebskostenabrechung 2019  
2.1. Evang. Kindergarten und  
2.2. „Trägerverein Schneckenhaus“ Gartenkinder 
3.      Blanc-und-Fischer-Schule; Generalsanierung 
3.1. Zusammenlegung Bauabschnitte 
3.2. Vergabe „Projektionstafelsystem BA 1“  
3.3. Vergabe „Schulmöblierung“  
3.4. Vergabe Gewerk 28 „Maler- und Lackierarbeiten –  
           Beschichtungen BA 1“  
4.      Gewerbegebiet „Riegel“; Breitband 
5.      Quartier Königstraße/Hintere Straße; Festlegung Bau 
           platzpreise 
6.      Wohnmobilstellplätze am Wildobsthof; Ver- und Entsor 
           gungsstation 
7.      Haushaltsplan 2021; Einbringung 
8.      Wirtschaftsplan Versorgungsbetriebe Sulzfeld 2021; Ein 
           bringung 
9.      Informationen zur Grundsteuerreform zum 01.01.2025  
10.  Baugesuche 
10.1. Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren 

Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage auf dem 
Grundstück, Flst-Nr. 13490/1,  Am Bubenlauf 5a, Beb-
Plan: Kißlich – Ballreich 1. Änd. Befreiung von den Fest-
setzungen des Bebauungsplanes: 1. Überschreitung der 
zulässigen GRZ,  2. geänderte Dachform, 3. Überschrei-
tung zulässige Sockel- u. Traufhöhe 

10.2. Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren 
Ausbau bestehendes Wohnhaus zu insgesamt 3 
Wohneinheiten auf dem Grundstück, Flst.-Nr. 142, Hin-
tere Straße 55, § 34 BauGB, Sanierungsgebiet, Umfeld 
Ortskern 
(§142, Abs. 4 BauGB) im vereinfachten Verfahren ohne 
sanierungsrechtliche Genehmigung 

11.   Mitteilungen der Verwaltung 
12.  Verschiedenes 
 
Sulzfeld, 11.01.2021 
 
gez. 
Pfründer 
Bürgermeisterin 
 
 
Hinweise zu Sicherheitsregelungen wegen der Corona-Pan-
demie: 
Interessierte Besucherinnen und Besucher sind herzlich willkom-
men. Die Verwaltung weist darauf hin, dass aufgrund der Krisen-
situation die Möglichkeit besteht, Fragen und Anregungen 
schriftlich an das Gremium zu richten, so dass ein persönliches 
Erscheinen nicht zwingend erforderlich ist. Möglich ist das per 
Mail an: h.roeth@sulzfeld.de. 
Von den Besuchern der öffentlichen Gemeinderatssitzung müs-
sen folgende Hygienevorgaben unbedingt eingehalten werden: 
Die Stühle für Besucher sind mit Abstand voneinander aufge-
stellt. Wir bitten diese wie vorgesehen stehen zu lassen. Bitte 
nutzen Sie bei Eintreten in die Ravensburghalle den Desinfekti-
onsmittelspender und gehen Sie auf direktem Weg zu den vor-
gesehenen Sitzplätzen. Bitte halten Sie zu allen anwesenden 
Personen einen Abstand von mindestens 1,5m ein. Zu Ihrem 
Schutz und zum Schutze anderer muss während des Aufenthalts 
in der Ravensburghalle eine Maske getragen werden. 
Die Besucher werden gebeten, sich beim Eintritt in eine Teilneh-
merliste einzutragen, um eine mögliche Infektionskette gegebe-
nenfalls nachvollziehen zu können. Wegen der nächtlichen Aus-
gangssperre erhalten Sie eine Bescheinigung. 
Nach Verlassen der Sitzung sind Sie jedoch verpflichtet auf di-
rektem Weg nach Hause zu gehen.  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
Sulzfeld bewegt sich! 
 
Nahezu 200 Teilnehmer beim digitalen Sportmonat 
 
Als Partnergemeinde der Landesinitiative „Gesund aufwachsen 
und leben in Baden-Württemberg“ stellt Sulzfeld erstmals digitale 
Sport-Wochen auf die Füße. Mit den Übungsleitern und Referen-
ten vom Turnverein, Radsportverein, Bewegte Apotheke und 
VHS konnten insgesamt 21 Übungstage zusammen gestellt wer-
den. Diese startetn direkt nach den Feiertagen am 28. Dezember 
und gehen über 5 Wochen. Es ist also Halbzeit und bereits na-
hezu 200 Mitbürger sowie Interessierte aus der Region machen 
mit. 
Die Teilnahme ist noch immer möglich. Die Anmeldung für die 
digitalen Sportwochen erfolgt über das Rathaus unter 
07269/7820 bzw. d.krauss@sulzfeld.de. Möglich ist die Teil-
nahme an allen Angeboten oder nur an einzelnen Kursen. Die 
Kursstunden finden digital über webbex statt. Alle Angebote sind 
kostenfrei. 
Seit dem Aufkommen von Corona gibt es zwar einzelne Anbieter 
wie Vereine oder Seniorenräte, die ihre Sportangebote digital an-
bieten. Die Angebote sind in der Regel jedoch nicht gebündelt 
und meist auch nur für Mitglieder verfügbar. Die Gemeinde Sulz-
feld bündelt in ihrem innovativen Konzept dagegen verschiedene 
Angebote und bereitet diese für alle Mitbürger und Sportinteres-
sierte auf. Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg wird 
daher die Gemeinde Sulzfeld bei ihrem Vorhaben als Projekt-
partner begleiten und die gemachten Erfahrungen anderen Kom-
munen zur Verfügung stellen.  
Sport macht in der Gruppe noch mehr Spaß. Durch die Corona-
Krise wurden aber vor allem Senioren und chronisch Erkrankte 
zu „Risikogruppen“. Bewegungsangebote in geschlossenen 
Räumen waren das ganze Jahr über oft eingeschränkt oder fal-
len wie aktuell seit November komplett aus. Doch gerade in die-
sen Gruppen ist Bewegung wichtig, um körperlich fit zu bleiben. 
Das war Motivation für die Sulzfelder Vereine, für ihre eigenen

 
 
 
 
 
 
 
Mitglieder sowie weitere Interessierte ein kostenloses digitales 
Bewegungsprogramm aufzustellen. Das Training erfolgt online 
und live, sodass auch das Gruppengefühl nicht zu kurz kommt. 
Eine Ergänzung, bis nach dem Lockdown wieder Vereinssport in 
der Breite möglich ist oder das Wetter noch mehr Bewegung im 
Freien zulässt. 

 

 
Familie Mitschele 
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Wertstoffhof und Grünabfallsammelplatz 
 
Sammelstelle für Bioabfall 
 

 
Unser Mitarbeiter Gerhard Hupp bei der Sammelstelle für BIOMÜLL 
 
Seit 01. Januar 2021 können Bürgerinnen und Bürger, die sich 
für das Bringsystem entschieden haben, ihren Biomüll in den auf 
dem Wertstoffhof bereitgestellten Behältern mit den braunen De-
ckeln entsorgen. Es wurden 4 Behälter mit jeweils 660 Litern 
Fassungsvermögen aufgestellt, sie befinden sich direkt auf der 
linken Seite nach dem Eingang. Sofern Sie weitere Bioabfalltüten 
benötigen, können Sie diese auf dem Wertstoffhof mitnehmen. 
Bitte wenden Sie sich dazu an unsere Mitarbeiter. 
Fehlt Ihnen der Abfuhrkalender 2021 Sulzfeld können Sie diesen 
unter www.awb-landkreis-karlsruhe.de einsehen oder im Rat-
haus Zimmer 10 bei Frau Becker abholen. Wir bitten um kurze 
telefonische Voranmeldung unter Tel. 78-30 (vormittags) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Die Rose, benannt nach Mildred Scheel 

 
Maria Mundloch 
In Zusammenarbeit mit der Deutsche KinderKrebshilfe Bonn 
 
Liebe Gemeinde, 
zu unserer Gemeinde Aktion unter dem Motto „Bedingungslose 
Hilfe“ möchte ich mitteilen, dass noch 620,00 EUR dazu gekom-
men sind. So beträgt nun die gesamte Spendensumme 8.620,00 
EUR. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei folgenden Perso-
nen bedanken (leider nur mit Initialen, wegen Datenschutz). 
Lieben Dank geht an G. F., schönen Dank an G. P., H. P. und 
herzlichen Dank an E. S. und W. W. 
 
Bleiben Sie gesund oder werden Sie wieder gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen & herzlichen Dank 
Maria Mundloch 
 
 
 

           
 
Der Ländliche Raum für Zukunft – Workshops 
vom 22.12 und 12.01. gut besucht 
 
Am 22.12.2020 sowie am 12.01.2021 fanden im Rahmen vom 
Projekt „Der Ländliche Raum für Zukunft“ zwei schwerpunktori-
entierte Workshops statt. Aufgrund der Ergebnisse der Auftakt-
veranstaltung am 01.12.2020 wurden die Schwerpunkte „Digita-
lisierung und Wirtschaft“ sowie „Ortsbild und Wohnen“ als The-
men der beiden Workshops genommen. 
Der Workshop vom 22.12.2020 thematisierte „Digitalisierung und 
„Wirtschaft“. 
Nach einer Begrüßung von Bürgermeisterin Sarina Pfründer so-
wie Frau Peschen von Gt-Service wurden die Ergebnisse der 
Auftaktveranstaltung sowie die Ergebnisse der Gruppenarbeiten 
über Wirtschaft sowie Digitalisierung vorgestellt.  
Danach folgten Impulse von Experten.  
Zu Beginn erzählte Stafan Garczorz, Referent für Handel von der 
IHK Karlsruhe, von Plattformen für den Handel, wie den Online-
Marktplatz. Des Weiteren stellte er die Vor- und Nachteile eines 
Online-Marktplatzes vor und ging im Anschluss auf Sulzfeld als 
Startup-Ökosystem ein. 
Dr. Björn Schittenhelm aus Holzgerlingen informierte über die 
Plattform „merkando“. Dies ist ein Online-Shop, bei dem die Kun-
den ihre Bestellung aufgeben können und diese direkt ans Haus 
geliefert bekommen. Das Angebot ist vielfältig, da viele Einzel-
händler aus Holzgerlingen teilnehmen. So hat der Kunde ein ech-
tes Einkaufserlebnis. 
Bürgermeisterin Sarina Pfründer informierte die Teilnehmer des 
Workshops über das Onlinezugangsgesetz OZG in Baden-Würt-
temberg. Dies bedeutet, dass die Verwaltungen nach und nach 
mehr online Formulare anbieten. Als Beispiel führte sie den 
neuen Personalausweis in Checkkartenformat an, der als Signa-
tur verwendet werden soll. 
Nun wurden die Teilnehmer in Arbeitsgruppen aufgeteilt. In die-
sen Teilsitzungen konnte dann speziell an einer Projektidee ge-
arbeitet werden. 
So gab es die Gruppe 1, welche sich auf Digitale Plattform-Pro-
jekte spezialisierte, sowie die Gruppen 2 und 3, welche sich auf 
Start-ups und co-working-spaces sowie Digitale Plattformen für 
den Einzelhandel kümmerten. 
 
Im folgenden Plenum wurden die Ergebnisse der Gruppen vor-
getragen. 
 

 
 
Der Workshop am 12.01.2021 thematisierte das Ortsbild sowie 
das Wohnen in Sulzfeld. Nachdem Bürgermeisterin Sarina 
Pfründer und Claudia Peschen die Teilnehmer begrüßten, wurde 
die Ausgangslage über „Ortsbild und Wohnen“ der Auftaktveran-
staltung beleuchtet. Im Anschluss folgten, wie beim ersten Work-
shop, Impulse von Experten. 
Anette Gablenz von der Diakonie Südlicher Kraichgau infor-
mierte die Teilnehmer über die geplante Wohngruppe für an De-
menz erkrankte Menschen sowie die Gruppe für Verhinderungs-
pflege im Rentamt. 
 

 

Engagement gegen Krebs 
KinderKrebshilfe Bonn 2020 

 

               „Motto:  
                Bedingungslose Hilfe“  

zum 10. Mal 

http://www.awb-landkreis-karlsruhe.de/


Manuela Bader von der Kommunalentwicklung KE sprach über 
städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen im Ortskern von Sulz-
feld sowie dessen Umfeld. Zunächst ging sie auf die Sanierungs-
ziele in Bezug auf das Ortsbild sowie die Bedeutung eines Sa-
nierungsgebietes für das Sulzfelder Ortsbild ein. Später zeigte 
sie Leitlinien für die Gestaltung von Sulzfeld und gab anhand von 
Bildern Vorschläge für bestimmte Bereiche. 
Jochen Kamm und Michaela Kern erzählten über Sulzfeld als 
eine Gemeinde, die durch Weinbau und Sandstein geprägt ist. 
Dies gilt es auch verstärkt nach außen darzustellen. Es wurde 
gezeigt, dass viele einzelne Elemente in Sulzfeld z.B. den Sand-
stein wiederspiegeln. Jedoch soll der rote Faden erkennbar wer-
den. Ideen für Sulzfeld gab es an konkreten Bild-Beispielen. 
Ebenfalls wurde über die Potenziale sowie deren bisherige Nut-
zung gesprochen. 
Im Anschluss wurden die Teilnehmer wieder in drei Gruppen auf-
geteilt. 
Die erste Gruppe „Projektskizze“ sprach über die Gestaltung von 
Sulzfeld in Hinblick auf Sandstein und Wein. Gruppe 2 themati-
sierte die Aufenthaltsqualität in Sulzfeld sowie die innerörtliche 
Entwicklung. In der dritten Gruppe ging es um das Mehrgenera-
tionenwohnen, speziell am Beispiel Rentamt. 
Nach den Teilgruppensitzungen folgte wieder der Austausch der 
Ergebnisse im Plenum. 
 

  
 

 
 
Die Abschlussveranstaltung der Bürgerbeteiligung „Der Ländli-
che Raum für Zukunft“ findet am 28.01.2021 um 17.30 Uhr statt. 
Bei Interesse  können Sie sich an Petra Hecker, 07269/7825 
bzw. p.hecker@sulzfeld.de, wenden. 
 

 
 
Sulzfelder Sportlerehrung Emblem 
Ehrentafel für die erfolgreichen Sulzfelder Sport-
lerinnen und Sportler im Jahr 2020 
 
Auch in diesem Jahr sollen im Mitteilungsblatt auf einer Ehrenta-
fel die Erfolge der Sulzfelder Sportlerinnen und Sportler des Jah-
res 2020 veröffentlicht werden. Wir sind uns bewusst, dass der 
Sportbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie nur stark einge-
schränkt durchgeführt werden konnte. Dennoch gab es sicherlich 
auch den ein oder anderen sportlichen Erfolg zu verzeichnen, 
den es nun zu würdigen gilt.  

Die Gemeindeverwaltung bittet um Meldungen an das Rathaus, 
Frau Hecker, E-Mail: p.hecker@sulzfeld.de, bis spätestens 
22.01.2021.  
Folgende Kriterien müssen für die Aufnahme in die Ehrentafel 
erfüllt sein: 
 

-  Mitglieder von Mannschaften, die in ihrer Staffel/Klasse 
den Meistertitel errungen haben 

- Aktive, die Kreismeister im Einzel oder mit der Mann-
schaft geworden sind 

- Aktive mit einer Platzierung zwischen 1 und 3 bei den 
Badischen Meisterschaften im Einzel oder mit der 
Mannschaft 

- Aktive mit einer Platzierung auf den Plätzen 1 bis 5 bei 
den Baden-Württembergischen Meisterschaften im Ein-
zel oder mit der Mannschaft 

- Aktive mit einer Platzierung auf den Rängen 1 bis 10 bei 
den Deutschen Meisterschaften im Einzel oder mit der 
Mannschaft 

 
Im Februar sollen die Sportlerinnen und Sportler mit ihren Erfol-
gen auf der Ehrentafel im Mitteilungsblatt veröffentlicht werden. 
Den Meldungen können Fotos von den erfolgreichen Aktiven bei-
gefügt werden.  
Für Fragen steht Hauptamtsleiter Röth, Telefon: 7827, gerne zur 
Verfügung   
 
Neue Filialleiterin ermöglicht Spende der Kreis-
sparkasse Heilbronn  
 
Anfang Januar überreichte die neue Filialleiterin der Kreisspar-
kasse Heilbronn Frau Meny der Blanc-und-Fischer-Schule, ver-
treten durch Bürgermeisterin Sarina Pfründer, einen Scheck in 
Höhe von 500 Euro. Diese Spende soll eine Unterstützung für 
die Förderung der Projekte „Zeitzeugen“ und „8er-Rat - Jugend-
beteiligung“ in Sulzfeld sein. 
Ziel des Zeitzeugen-Projektes ist es, die älteren Menschen, die 
den Krieg von 1939-1945 miterlebten, nach ihren Erlebnissen zu 
befragen. Diese Geschichten sollen nach deren Aufnahme in ei-
ner Broschüre zusammengefasst werden. Hintergrund der Idee 
ist, dass spätere Generationen über das damalige Leben in Sulz-
feld während der Kriegszeit informiert werden sollen. Da es der-
zeit noch wenige ältere Menschen aus dieser Zeit gibt, die be-
richten können, wurde das Projekt ins Leben gerufen. 
Der 8er-Rat in Sulzfeld sieht vor, dass die Schüler*innen der 
Blanc-und-Fischer-Schule sich an wichtigen Planungen und an 
politischen Entscheidungen der Gemeinde beteiligen dürfen und 
das ganze Schuljahr an Themen, die ihnen als Jugendliche und 
für die Gemeinde insgesamt wichtig sind, arbeiten. Geplant sind 
Treffen mit Gemeinderäten, Mitarbeitern der Gemeindeverwal-
tung und weiteren betroffenen Personen, um über die jeweiligen 
Themen zu sprechen und ihre damit verbundenen Forderungen 
und Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen. 
 

 
 

Frau Jasmin Meny überreicht Bürgermeisterin Pfründer 
einen Scheck in Höhe von 500 Euro. 
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